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Richtlinie für kumulative Promotionen in der Fakultät Chemie der Universität Stuttgart 

 

Gemäß den Beschlüssen des Großen Promotionsausschuss vom 10. April 2019, 16. April 2021 und 18. Oktober 

2023. 

 

Präambel 

Gemäß § 2, Abs. (6) der Promotionsordnung der Universität Stuttgart vom 01. März 2019 kann eine 

Dissertation publikationsbasiert in kumulativer Form angefertigt werden, wenn dies durch Richtlinie des 

Promotionsausschusses im Einvernehmen mit dem Fakultätsrat gestattet wird und die Betreuerin oder der 

Betreuer der Anfertigung einer publikationsbasierten Dissertation zustimmt.  Der Promotionsausschuss Chemie 

legt deshalb die folgenden Kriterien fest:   

 

§ 1 Publikationskriterien 

(1)  Für eine kumulative Promotion im Fach Chemie sind mindestens drei Publikationen erforderlich.  

Dabei muss es sich um Originalarbeiten, d.h. keine Datensammlung und keine Übersichtsartikel 

handeln.  Die Publikationen dürfen keine wesentlichen Anteile aus den eigenen Abschlussarbeiten 

(Bachelor- oder Masterarbeiten) enthalten. 

(2) Die für die kumulative Promotion verwendeten Publikationen sollten in einem international 

anerkannten, "Peer Review"-Journal publiziert worden sein.  Zeitschriften mit nur nominellem "Peer 

Review" sind ausgeschlossen.  Jede der in Abs. 1. genannten Veröffentlichungen muss dieses 

Kriterium erfüllen.  In der Regel sollten die Zeitschriften einen "impact factor" von wenigstens 2,5 

haben.  Begründete Ausnahmen sind möglich.  Sie müssen vom kleinen Promotionsausschuss 

genehmigt werden.   

(3) Publikationen, die zur Publikation angenommen wurden, werden berücksichtigt.  Ein 

Annahmeschreiben muss vorliegen.  

(4) Zusätzliche Publikationen sind in kumulativen Dissertationen erlaubt, so lange gemäß Abs. 1 

mindestens drei veröffentlicht sind bzw. zur Veröffentlichung angenommen sind.   

(5) Damit eine Publikation für eine kumulative Promotion zählt, muss der/die Promovierende Erstautor 

dieser Publikation sein.  Geteilte Erstautorschaft mit bis zu maximal zwei Erstautoren ist erlaubt, 

wenn der Beitrag des jeweiligen Erstautors für sich stehen könnte. Die Anzahl weiterer Koautoren 

ist unbegrenzt.  

(6) Dieselben Ergebnisse dürfen nicht in mehreren kumulativen Dissertationen verwendet werden.   

 

§ 2 Zusätzliche Kriterien 

(1) Das Schreiben einer zusammenhängenden und verständlichen Arbeit ist Teil der Promotionsleistung 

bei einer kumulativen Promotion. Mit einer kumulativen Promotion ist eine Bestätigung seitens 

des/r Doktorvater/-mutter einzureichen, dass der Doktorand bzw. die Doktorandin die erste Version 

der in §1 genannten Publikationen geschrieben hat. Weiterhin muss eine ausführliche Beschreibung 
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des Eigenanteils des Promovierenden/der Promovierenden und eine Aufschlüsselung der Beiträge 

der Anderen für jede berücksichtigte Publikation gemäß §1 Abs. 1 vorgelegt werden. 

(2) Jede publikationsbasierte Dissertation muss eine ausführliche Einführung in das Thema enthalten, 

welche die zugrundeliegenden Theorien und Methoden sowie den Stand der Forschung in 

angemessener Breite darstellt. Diese entspricht dem Theorie- und Methodenteil einer klassischen 

Dissertation und soll deshalb einen ähnlichen Umfang haben. 

(3) Jede publikationsbasierte Dissertation muss eine Diskussion von i.d.R. 20-30 Seiten beinhalten, in 

der die Veröffentlichungen in einen Gesamtzusammenhang gestellt werden. In diesem Abschnitt 

der Dissertation muss die Bedeutung der Ergebnisse erklärt und in den Kontext der aktuellen 

Forschung auf dem Gebiet gestellt werden. Dieser Abschnitt enthält Abbildungen und 

Literaturverweise. Jede publikationsbasierte Dissertation schließt mit einer Zusammenfassung (und 

ggf. einem Ausblick), wie dies auch bei nicht publikationsbasierten Dissertationen der Fall ist. 

(4) Unveröffentlichte Daten / Ergebnisse können Bestandteil der Diskussion (s. Punkt 3) sein. Alternativ 

können sie im Anhang abgedruckt werden. In jedem Fall sind sie als unveröffentlichte Daten / 

Ergebnisse zu kennzeichnen. 

(5) Die Sprache der publikationsbasierten Dissertation muss der Sprache der Veröffentlichungen, auf 

denen sie basiert, entsprechen.  

(6) Anhänge der Publikationen („Supplementary Information“ u.ä.) müssen in der Arbeit abgedruckt 

werden, wenn sie zum Verständnis der Arbeit erforderlich sind. Bei umfangreichen Anhängen ist 

eine auszugsweise Wiedergabe möglich, für nicht unmittelbar für das Verständnis der Arbeit nötige 

Teile kann auf Online-Ressourcen verwiesen werden. 

(7) Der Aufbau einer publikationsbasierten Dissertation entspricht dem einer nicht 

publikationsbasierten Dissertation mit Ausnahme von Punkt (3) – die Diskussion ersetzt den 

„Ergebnis- und Diskussionsteil“ einer nicht publikationsbasierten Dissertation. Die relevanten 

Publikationen sind in ihrer gedruckten Form Teil der publikationsbasierten Dissertation und können 

nach der Diskussion oder im Anhang eingefügt werden.  

 

§ 3 Verfahren 

(1) Zu jeder publikationsbasierten Dissertation muss der Kleine Promotionsausschuss der Fakultät 

Chemie seine Zustimmung geben. Die Anwesenheit der Doktormutter/Doktorvaters in der 

jeweiligen Sitzung des Kleinen Promotionsausschusses, in der die Entscheidung fällt, ist nicht Pflicht.  

Der Doktorvater/Doktormutter kann, besonders bei Verdacht auf Nichterfüllen der Kriterien, zu der 

Sitzung eingeladen werden. 

(2) Der Kleine Promotionsausschuss entscheidet über jeden Fall einer kumulativen Dissertation mit 

einfacher Mehrheit seiner stimmberechtigten Mitglieder. Kumulative Dissertationen müssen 

zusätzlich acht Tage vor der Sitzung elektronisch im Dekanat abgegeben werden, damit sie dem 

Kleinen Promotionsausschuss rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden können.  

 


